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fluss auf die Angemessenheit der Indikationsstel-
lung und damit auf die Bedarfsgerechtigkeit dieser 
Leistungen haben. Ausgewertet wurden Daten von 
119 invasiv tätigen Einrichtungen und 812 Patienten. 
Dabei ergab sich, dass rund 77% der diagnostischen 
Herzkatheter und Koronarinterventionen angemes-
sen sind. Soziale und institutionelle Einflüsse gibt es 
im diagnostischen, nicht aber im interventionellen 
Bereich. Bei jüngeren Patienten kam es signifikant 

häufiger zu einer falschen Indikationsstellung als bei 
älteren Patienten. Unnötige Koronarangiographien 
wurden zudem in großen, leistungsstarken Zentren 
häufiger registriert als in kleinen Einrichtungen mit 
einem unterdurchschnittlichen Leistungsvolumen. 
Geschlechts- bzw. schichtspezifische Einflüsse dage-
gen spielten keine große Rolle.

Dr. med. Peter Stiefelhagen

Nicht zuletzt das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
als gesetzgeberische Antwort auf leere Kassen im öf-
fentlichen Gesundheitswesen fordert die Ärzteschaft 
auf, ärztliche Leistungen auf qualitativ höchstem 
Niveau anzubieten. Jede Facharztgruppe ist dabei 
aufgerufen, besondere eigene Kompetenzen zu formu-
lieren. Im Bemühen um die Entwicklung von Allein-
stellungsmerkmalen im ärztlichen Leistungskatalog 
wird nicht nur die Frage aufgeworfen, wer bestimmte 
Leistungen abrechnen darf, sondern auch, wer sie nur 
unter bestimmten Voraussetzungen oder ggf. über-
haupt nicht abrechnen darf. Diese Frage betrifft auch 
den kardiologisch-diagnostischen Komplex.

Das besondere Leistungsspektrum der Fachärzte für 
Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie 
wird u.a. klassischerweise in der Ziffer 13550, kardio-
logischer-diagnostischer Komplex, abgebildet. Ge-
mäß Ziffer 12.2 der geltenden ärztlichen Musterbe-
rufsweiterbildungsordnung hat ein Facharzt für Inne-
re Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie an 
Weiterbildungszeit 72 Monate bei einem Weiterbil-
dungsbefugten, davon 36 Monate in der stationären 
internistischen Patientenversorgung und 36 Monate 
Weiterbildung im Schwerpunkt Kardiologie, davon 
6 Monate internistische Intensivmedizin, abzuleisten. 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsver-
fahren sind u.a. die Echokardiographie einschließ -
lich Stressechokardiographie, Echokontrastuntersu-
chungen sowie Doppler-/Duplex-Untersuchungen 
des Herzens und der herznahen Venen, mithin Ver-
fahren, die zum obligaten Leistungsinhalt der Ziffer 
13550 gehören. Dementsprechend sieht die Ziffer 
13.3.5 des EBM unter Ziffer 1 auch vor, dass die 
Leistungen des Abschnitts 13.3.5 unter Berücksichti-
gung von Ziffer 1.3 der Allgemeinen Bestimmungen 
nur von Fachärzten für Innere Medizin mit Schwer-
punkt Kardiologie berechnet werden können. In Zif-
fer 1.3 der Allgemeinen Bestimmungen heißt es, dass 
abrechnungsfähige Leistungen, deren Berechnung an 
ein Gebiet, einen Schwerpunkt (Teilgebiet), eine Zu-
satzbezeichnung oder an sonstige Kriterien gebunden 

ist, das Führen der Bezeichnung, die darauf basieren-
de Zulassung und/oder die Erfüllung der Kriterien 
voraussetzt. Für die Abrechnung von Komplexen ist 
nach Ziffer 4.4 der Allgemeinen Bestimmungen des 
EBM Voraussetzung, dass die apparativen, räum-
lichen und persönlichen Voraussetzungen (in Ge-
meinschaftspraxen bzw. Praxen mit angestellten 
Ärzten unbeschadet der Regelung gemäß § 11 Abs. 1 
Bundesmantelvertrag Ärzte bzw. § 39 Abs. 1 Ersatz-
kassenvertrag und Nr. 23 b der Bedarfsplanungsricht-
linie Ärzte zumindest von einem Vertragsarzt) zur 
Erbringung mindestens eines obligaten sowie aller 
fakultativen Leistungsinhalte im Gebiet und/oder im 
Schwerpunkt gegeben sind.

Was Internisten ohne kardiologische
Zusatzbezeichnung abrechnen dürfen

In der Präambel der Ziffer 13.1 (Leistungen der In-
neren Medizin) heißt es, dass die in diesem Kapitel 
aufgeführten Leistungen ausschließlich von Fach-
ärzten für Innere Medizin, die nicht an der hausärzt-
lichen Versorgung teilnehmen, berechnet werden 
können. Fachärzte für Innere Medizin ohne Schwer-
punkt dürfen aber auch die kardiologische EBM 
Ziffer 13552 (Kontrolle Herzschrittmacher, Labor-
werte, Defibrillator) nach Genehmigung durch die 
Kassenärztliche Vereinigung abrechnen. Zusätzlich 
können sie gemäß Ziffer 4 der Präambel 13.1 bei ei-
ner in Art und Umfang definierten Überweisung 
(Definitionsauftrag) im Behandlungsfall anstelle 
des fachinternistischen Basiskomplexes (EBM Zif-
fer 13250) die Leistungen des Unterabschnitts 
13.2.2.3 (u.a. Belastungs-EKG, Aufzeichnung eines 
Langzeit-EKG von mindestens 18 h Dauer, compu-
tergestützte Auswertung eines kontinuierlich aufge-
zeichneten Langzeit-EKG von mindestens 18 h 
Dauer, Langzeitblutdruckmessung, spirographische 
Untersuchung) in Rechnung stellen. 

Diese Leistungen finden sich auch im fakultativen 
Leistungsinhalt des Kardiokomplexes wieder. Wei-
tere fakultative Leistungsinhalte des Kardiokom-
plexes sind arztgruppenübergreifende allgemeine 
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Leistungen (Infusionen, Blutentnahmen durch Arte-
rienpunktion, intraarterielle Injektionen) und kardio-
logische Leistungen wie Untersuchungen mittels Ein-
schwemmkatheter in Ruhe, sowie während und nach 
physikalisch definierter und reproduzierbarer Belas-
tung, farbkodierte Untersuchungen, Laufbandergo-
metrie, intraluminale Messungen des Arterien- oder 
des zentralen Venendrucks, Messungen von Herz-
zeitvolumen und/oder Kreislaufzeiten, Applikation 
der Testsubstanzen. Zum obligaten Leistungsinhalt 
gehören die echokardiographische Untersuchung 
und/oder Doppler-echokardiographische Untersu-
chung und/oder Duplex-echokardiographische Un-
tersuchung und Druckmessungen, für die jeweils Ge-
nehmigungen nach der Ultraschallvereinbarung 
vorausgesetzt werden.

Wie bereits eingangs erwähnt, setzt nach der allge-
meinen Ziffer 4.4 des EBM die Berechnung von 
Komplexen grundsätzlich voraus, dass die appara-
tiven, räumlichen und persönlichen Voraussetzungen 
zur Erbringung mindestens eines obligaten sowie al-
ler fakultativen Leistungsinhalte im Gebiet und/oder 
im Schwerpunktgebiet gegeben sind. Davon sieht der 
Kardiokomplex in Ziffer 13550 jedoch eine Ausnah-
me vor. Es heißt dort, dass entgegen Ziffer 4.4 der 
Allgemeinen Bestimmungen die Leistung nach der 
Ziffer 13550 auch dann berechnet werden kann, wenn 
die Praxis nicht über die Möglichkeit zur Erbringung 
von Einschwemmkathetern, der intraluminalen Mes-
sung des Arterien- oder des zentralen Venendrucks, 
der Messung von Herzzeitvolumen und/oder Kreis-
laufzeiten und zur Erbringung von Leistungsinhalten 
der Ziffern 13300 (angiologisch-diagnostischer Kom-

plex) und 13301 (Zuschlag zur Leistung nach der Nr. 
13300 für die Laufbandergometrie) verfügt. Diese 
Ausnahmeregelung bewirkt, dass der fakultative 
Leistungsinhalt des Kardiokomplexes, der gemäß 
Ziffer 4.4 des EBM Voraussetzung für dessen Abre-
chenbarkeit ist, deutlich eingeschränkt wird. Neben 
arztgruppenübergreifenden allgemeinen Leistungen 
und neben Leistungen, die Fachärzte für Innere Me-
dizin mit einem entsprechenden Definitionsauftrag 
erbringen dürfen, finden sich dort zwingend vorge-
schrieben nur noch farbkodierte Untersuchungen 
nach Nr. 33075, Laufbandergometrien und Applikati-
onen von Testsubstanzen. 

Fazit
Durch das Zusammentreffen der oben beschriebenen 
Ausnahmeregelung zur grundsätzlichen Abrechen-
barkeit von Komplexen im Kardiokomplex und den 
weiten Abrechnungsbefugnissen von Fachärzten für 
Innere Medizin im Rahmen eines konkreten Definiti-
onsauftrags kann es sich ergeben, dass auch Fachärzte 
für Innere Medizin, die im Besitz einer Abrechnungs-
genehmigung für Ultraschalldiagnostikleistungen 
sind und über die Voraussetzungen zur Erbringung 
von Leistungen der Laufbandergometrie verfügen, 
ohne eine Schwerpunktbezeichnung „Kardiologie“ 
den Kardiokomplex abrechnen können. Im Übrigen 
bleibt die Berechnung der Ziffer EBM 13550 den 
Kardiologen vorbehalten.
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